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Verwaltung für 

Gemeinden

Dienstleistung 

für Bürger

Verwaltungsgemeinschaft 
Neustadt a.d.Waldnaab 
1.3 – 610 Stö WA BaGa 

 
 

Bekanntmachung 
 
 

• über die Absicht, einen Bebauungsplan aufzustellen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB) 
 

 

Der Gemeinderat Störnstein hat am 08.04.2025 beschlossen, für die Ausweisung eines Allgemei-

nen Wohngebietes am nördlichen Ortsrand von Störnstein einen Bebauungsplan aufzustellen.  

 

Nach Abschluss der inzwischen außer Kraft getretenen beschleunigten Planaufstellung gemäß § 

13b Baugesetzbuch (BauGB) wird das Planverfahren im Regelmodus wieder aufgenommen. Die 

Wiederaufnahme berücksichtigt das vorangegangene Planverfahren und wird nach § 3 Abs. 2 und 

§ 4 Abs. 2 BauGB fortgeführt (Wiederholung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB). 

 

Der Satzungsbeschluss nach dem Verfahren § 13b BauGB vom 17.01.2023 sowie der Aufhe-

bungsbeschluss vom 10.10.2023 wurden mit Beschluss vom 08.04.2025 aufgehoben. 

 

Die Erarbeitung eines Planentwurfes wird noch beauftragt. Sobald die voraussichtlichen Auswir-

kungen der Planung aufgezeigt werden können, erfolgt eine öffentliche Darlegung der Ziele und 

Zwecke der Planung mit Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. 

 

Nach Erstellung des Planentwurfes wird der Entwurf samt Begründung öffentlich ausgelegt. Hie-

rauf wird durch Bekanntmachung hingewiesen werden. 

 
 

 
Neustadt a.d.Waldnaab, 15.04.2025 
 
 
Gez. 
Krey 
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